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Entwicklungsmaßnahmen in der Stör/ 
Baubeginn 
 

 
 
Die Bauarbeiten zur Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen in der Stör zwischen der 
Mündung des Harwehgrabens und der Altonaer Straße (siehe Lageplan) beginnen in der 
38. Kalenderwoche 2013. Die Arbeiten dienen der Strukturverbesserung der Stör in die-
sem Abschnitt. Es werden Totholz sowie Kiesschwellen, Kiesdepots und leichte Ver-
schwenkungen in der Stör eingebaut. Im Bereich der Elbestraße wird ein Sohlabsturz zu 
einer Sohlgleite mit Furth-Kolk-Sequenz rückgebaut. Durch die Maßnahmen wird der Le-
bensraum für Fische und Kleinlebewesen sowie für die Vegetation deutlich abwechslungs-
reicher und damit auch geeigneter für ein höheres Artenspektrum gestaltet. Ähnliche 
Arbeiten wurden bereits flussabwärts in der Stör sehr erfolgreich durchgeführt.  
Die Maßnahme findet im Zusammenhang mit der Einleitung des Kühl- und Brüdenwas-
sers des Milchtrockenwerkes statt. Durch ein hydraulisches Gutachten wurde im Vorwege 
sichergestellt, dass sich die Wasserspiegellage in der Stör in diesem Abschnitt nicht oder 
nur unwesentlich ändert, damit keine Anlieger beeinträchtigt werden. Die Baustellenein-
weisung hat am Montag, den 09.09.2013, stattgefunden. Ausführende Firma wird die 
Firma Peters sein, die für diese Arbeiten bereits langjährige Erfahrungen nachweisen 
kann. Die Bauleitung hat die Firma BBS, Greuner-Pönicke, Russeer Weg 54, 24111 Kiel, 
Tel.: 0431/698845. Im Rahmen dieser Arbeiten kann es zu eingeschränkten Nutzungs-
möglichkeiten der Wanderwege in diesem Bereich kommen. Im Anschluss an die Arbeiten 
werden die Wanderwege wieder ordnungsgemäß hergestellt.  
 
Die Maßnahmen sind mit der Abt. Tiefbau, der Abt. Grünflächen, dem TBZ und der unte-
ren Naturschutzbehörde abgestimmt und wurden von der unteren Wasserbehörde Neu-
münster genehmigt. 
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Anlagen: Lageplan 
 


